
Musikverein

Verpflichtende Regelungen für Vereinsfeste, Veranstaltungen und das Vereinsheim:

>>> Einhaltung des Jugendschutzgesetzes:
	 - Bier / Wein / Sekt ab 16 Jahren
	 - Spirituosen / Zigaretten / E-Zigaretten / Shishas ab 18 Jahren

>>> Aktionen, die zum schnellen Trinken von Alkohol animieren, sind nicht gestattet.

>>> Einhaltung des „Apfelsaftgesetzes“:
	D as günstigste alkoholfreie Getränk darf nicht teurer sein als das günstigste alkoholische  
	G etränk in gleicher Menge. Das alkoholfreie Getränk wird beworben.

>>> Mitglieder des Jugendleitungsteams / AnleiterInnen / AusbilderInnen leben einen maß- 		
	 und genussvollen, vor allem einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol vor:
	 - Vorbildfunktion bei Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen
	 - Ernstnehmen ihrer Verantwortung gegenüber den Eltern und der Öffentlichkeit

>>> Alkohol wird nicht als Belohnung für einen Erfolg eingesetzt.

>>> Das Ausschenken von alkoholischen Getränken / Barbetrieb praktizieren, erfolgt  
	 auschließlich durch Erwachsene, die beim Ausschank verantwortungsbewusst handeln.

>>> Vorstandsmitglieder / Mitglieder des Jugendleitungsteams / AusbilderInnen /  
	A nleiterInnen kennen die Jugendschutztbestimmung.

>>> Die Regeln, die für den Verein verbindlich gelten, müssen deutlich  
	 sichtbar für die Öffentlichkeit aushängen.
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Für Veranstaltungen gilt:

>>> Der / Die Jugendschutzbeauftragte hat während der gesamten offiziellen  
	D auer der Veranstaltung darauf zu achten, dass die  
	 gesetzlichen Bestimmungeneingehalten werden.

>>> Erfahrungswerte von Veranstaltungen werden bei Bedarf an die Stadt /  
	G emeinde zurückgemeldet, um für die Zukunft Verbesserungen zu erzielen.

Für groSSe Veranstaltungen gilt:

>>> Die Verantwortlichen im Verein kennen die gesetztlichen Jugendschutz- 
	b estimmungen und treffen die nötigen Vorkehrungen zur Umsetzung.

>>> Bei Einlasskontrollen, beim Eingang und vor allem beim Ausschank wird ein  
	 deutlich sichtbarer und entsprechender Hinweis zum Jugendschutzgesetz angebracht.

>>> Das Ausschankpersonal ist verpflichtet junge BesucherInnen und besucher zum  
	 Vorzeigen eines Ausweises aufzufordern und ggfs. Keinen Alkohol auszugeben.

Für den täglichen Umgang gilt:

>>> Auch begleitende Erwachsene werden auf ihre Vorbildfunktion und auf  
	 die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes hingewiesen.

>>> Im Alltag achten wir auf einen wertschätzenden und respektvollen  
	U mgang miteinander.

Regeln für die Zertifizierung zum  
Jugendfreundlichen Verein des
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